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Text 

§ 61 

Bei Scheidung aus anderen Gründen 

(1) Wird die Ehe auf Klage und Widerklage geschieden und trifft nur einen Ehegatten ein 
Verschulden, so ist dies im Urteil auszusprechen. 

(2) Wird die Ehe lediglich auf Grund der Vorschriften der §§ 50 bis 53 geschieden und hätte der 
Beklagte zur Zeit der Erhebung der Klage oder später auf Scheidung wegen Verschuldens des Klägers 
klagen können, so ist auch ohne Erhebung einer Widerklage auf Antrag des Beklagten auszusprechen, 
daß den Kläger ein Verschulden trifft. Hatte der Beklagte bei der Klageerhebung das Recht, die 
Scheidung wegen Verschuldens des Klägers zu begehren, bereits verloren, so ist dem Antrag gleichwohl 
stattzugeben, wenn dies der Billigkeit entspricht. 

(3) Wird die Ehe nach § 55 geschieden und hat der Kläger die Zerrüttung allein oder überwiegend 
verschuldet, so ist dies auf Antrag des Beklagten im Urteil auszusprechen. 

Anmerkung 

Zu dieser Bestimmung gibt es im HELP folgenden Artikel: Allgemeines zur streitigen Scheidung<br /> 

Zum Zusammentreffen von Aufhebungs- und Scheidungsgründen siehe § 18 1. DVEheG, dRGBl. I S 
923/1938. 

http://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/10/Seite.100021.html
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